
 

 
 

  Entscheid vom 24. Januar 2012  
Beschwerdekammer 

Besetzung  Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, 
Giorgio Bomio und Roy Garré,  
Gerichtsschreiberin Marion Schmid 
 

   
 
Parteien 

  
A., vertreten durch Rechtsanwalt Adrian Fiechter, 
 

Beschwerdeführer 
 

 gegen 
   

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ, FACHBEREICH AUS-
LIEFERUNG,  
 

Beschwerdegegner 
 

Gegenstand  Auslieferung an Österreich 
 
Widerruf der Zustimmung zur vereinfachten Ausliefe-
rung (Art. 54 Abs. 2 IRSG)  

 

B u n d e s s t r a f g e r i c h t   

T r i b u n a l  p é n a l  f é d é r a l  

T r i b u n a l e  p e n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  p e n a l  f e d e r a l  

Geschäftsnummer:  RR.2011.320 
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Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass: 
 
- der österreichische Staatsangehörige A. gestützt auf Ausschreibungen im 

Schengener Informationssystem (SIS) vom 21. Dezember 2011 am 22. De-
zember 2011 in der Schweiz festgenommen und in provisorische Ausliefe-
rungshaft versetzt wurde; 

 
- er sich anlässlich der Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft St. Gallen 

vom 23. Dezember 2011 mit einer vereinfachten Auslieferung an Österreich 
einverstanden erklärte und auf die Einhaltung des Spezialitätsprinzips verzich-
tete (act. 1.3);  

 
- das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) am 23. Dezember 2011 die Aus-

lieferung A. an Österreich bewilligte (act. 1.5); 
 
- A. mit Schreiben vom 25. Dezember 2011 die Zustimmung zur vereinfachten 

Auslieferung widerrief (act. 1.6); 
 
- der Rechtsvertreter von A. mit Schreiben vom 27. Dezember 2011 ans BJ un-

ter anderem geltend machte, dass sein Mandant bei der Abgabe der Zustim-
mung zur vereinfachten Auslieferung nicht zurechnungsfähig gewesen sei und 
daher sein diesbezüglicher Widerruf zu bewilligen und das ordentliche Auslie-
ferungsverfahren einzuleiten sei (act. 1.7); 

 
- das BJ mit E-Mail vom selben Tag an den Rechtsvertreter von A. mitteilte, es 

sehe keine Gründe, den bevorstehenden Vollzug der bereits bewilligten Aus-
lieferung auszusetzen oder zu verschieben (act. 1.8); 

 
- der Rechtsvertreter von A. mit Beschwerde vom 27. Dezember 2011 an die II. 

Beschwerdekammer (inzwischen „Beschwerdekammer“ vgl. AS 2011 4495) 
des Bundesstrafgerichts gelangte und beantragte, das vereinfachte Ausliefe-
rungsverfahren sei aufzuheben und das ordentliche Auslieferungsverfahren 
sei anzuwenden, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, 
unter Kosten- und Entschädigungsfolge (act. 1); er mit Zusatzantrag vom 
28. Dezember 2011 beantragte, die auf den 28. Dezember 2011 geplante 
Auslieferung sei per sofort und superprovisorisch zu stoppen und nicht durch-
zuführen (act. 2); 

 
- die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Schreiben vom 

28. Dezember 2011 dem BJ den Eingang der Beschwerde anzeigte, wobei auf 
die aufschiebende Wirkung der Beschwerde hingewiesen wurde, und dieses 
Schreiben dem BJ vorab per Fax um 9.31 Uhr zustellte (act. 3); 
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- die Überstellung des Beschwerdeführers an die österreichischen Behörden 
um 10 Uhr desselben Tages stattgefunden hatte (act. 5.1); 

 
- der Beschwerdeführer bei dieser Sachlage unstreitig kein Interesse mehr an 

der Behandlung seiner Beschwerde hat, weshalb diese als gegenstandslos 
vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 
1C_122/2008 vom 30. Mai 2008, E. 1); 

 
- für den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen Art. 72 des 

Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP; 
SR 273) im Verwaltungsverfahren sinngemäss zur Anwendung gelangt (Ent-
scheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.25 vom 16. Mai 2011, E. 2.1 
m.w.H.); 

 
- gemäss dieser Bestimmung das Gericht nach Vernehmlassung der Parteien 

mit summarischer Begründung über Prozesskosten auf Grund der Sachlage 
vor Eintritt des Erledigungsgrundes entscheidet; 

 
- bei der Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen somit in erster Li-

nie auf den mutmasslichen Ausgang des Prozesses abzustellen ist; diese Re-
gelung bezweckt, denjenigen, der in guten Treuen Beschwerde erhoben hat, 
nicht im Kostenpunkt dafür zu bestrafen, dass die Beschwerde infolge nach-
träglicher Änderung der Umstände abzuschreiben ist, ohne dass ihm dies an-
zulasten wäre; bei der summarischen Prüfung des mutmasslichen Prozess-
ausgangs nicht auf alle Rügen einzeln und detailliert einzugehen ist (BGE 118 
Ia 488 E. 4a S. 494 f.); 

 
- sich die Parteien zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen vernehmen lies-

sen (act. 10, 11);  
 
- Entscheide des BJ, mit welchen die Auslieferung des Verfolgten (nach Durch-

führung des ordentlichen Auslieferungsverfahrens) bewilligt wurde, gemäss 
Art. 55 Abs. 3 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 IRSG der Beschwerde beim Bundesstraf-
gericht unterliegen; sich vorliegend die Frage stellt, ob dieses Rechtsmittel 
auch gegeben ist, wenn das BJ die Auslieferung gestützt auf die Zustimmung 
des Verfolgten in einem vereinfachten Verfahren bewilligt hat; das Bundesge-
richt diese Frage der Beschwerdemöglichkeit offen liess (vgl. Urteil des Bun-
desgerichts 1A.112/2002 vom 18. Juni 2002, E. 1); die Frage auch vorliegend 
nicht entschieden werden muss, da sich die Beschwerde als unbegründet er-
wiesen hätte; 

 
- das BJ die Übergabe bewilligt, wenn der Verfolgte einer Justizbehörde zu Pro-

tokoll gibt, dass er auf die Durchführung des Auslieferungsverfahrens verzich-
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tet und wenn keine besonderen Bedenken bestehen (Art. 54 Abs. 1 IRSG); 
der Verzicht auf das Auslieferungsverfahren widerrufen werden kann, solange 
das BJ die Übergabe nicht bewilligt hat (Art. 54 Abs. 2 IRSG); 

 
- das BJ bereits am 23. Dezember 2011 die Auslieferung des Beschwerdefüh-

rers bewilligte und ein Widerruf i.S.v. Art. 54 Abs. 3 IRSG somit mit Erklärung 
vom 25. Dezember 2011 nicht mehr möglich war; 

 
- der Beschwerdeführer geltend macht, er habe sich bei Abgabe seiner Ver-

zichtserklärung in einem physischen und psychischen Ausnahmezustand be-
funden und sei nicht zurechnungsfähig gewesen, er sei nur ungenügend über 
den Ablauf des Auslieferungsverfahrens aufgeklärt worden und er habe gar 
keine Gelegenheit gehabt, die Zustimmung zur vereinfachten Auslieferung zu 
widerrufen (act. 1, Ziff. 4, S. 4); 

 
- dem Einvernahmeprotokoll vom 23. Dezember 2011 zu entnehmen ist, dass 

der Beschwerdeführer ausdrücklich mit einer „möglichst raschen Auslieferung“ 
einverstanden war (act. 1.3, Ziff. 8), und dass er auf eine Bedenkfrist, inner-
halb welcher er sein Einverständnis zur vereinfachten Auslieferung hätte zu-
rückziehen können, verzichtete (act. 1.3, Ziff. 10), dass ihm Art. 54 und 38 
IRSG explizit erklärt wurden (act. 1, Ziff. 5), und dass ihm das Merkblatt be-
züglich Auslieferungsverfahren ausgehändigt wurde (act. 1, Ziff. 4); 

 
- die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme und die Unzurechnungsfä-

higkeit des Beschwerdeführers zwar behauptet aber in keiner Weise belegt 
werden; sich aus seinen Antworten anlässlich der Einvernahme und auch aus 
den von ihm eingereichten Belegen keine Anhaltspunkte einer mangelnden 
Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Abgabe der Verzichtserklärung erge-
ben; auch keine mangelhafte Aufklärung bezüglich des Verfahrens seitens 
des Beschwerdegegners ersichtlich ist;  

 
- sich nach dem Gesagten die Beschwerde als unbegründet erwiesen hätte und 

daher abzuweisen gewesen wäre, soweit überhaupt darauf hätte eingetreten 
werden können; 

 
- angesichts der Besonderheiten des Falles auf die Erhebung von Gerichtskos-

ten ausnahmsweise  verzichtet wird (Art. 63 Abs. 1 Satz 3 VwVG i.V.m. Art. 39 
Abs. 2 lit. b StBOG); keine Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG) 
und unter diesen Umständen auch keine Genugtuung an den Beschwerdefüh-
rer zu leisten ist.  
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer: 
 
1. Das Verfahren RR.2011.320 wird zufolge bereits erfolgter Auslieferung als 

gegenstandslos vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. 
 
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 

 
3. Der Antrag auf Bezahlung einer Genugtuung wird abgewiesen. 

 
  

Bellinzona, 24. Januar 2012 
 
Im Namen der Beschwerdekammer 
des Bundesstrafgerichts 
 
Der Präsident:      Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustellung an 
 
- Rechtsanwalt Adrian Fiechter 
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn 
Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde 
eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 und 2 lit. b BGG). 
 

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die 
Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von 
Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem 
Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1 
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme 
bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im 
Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2 BGG). 
 
  


